
Aufnahme in den Vorkurs (Anmeldung jetzt schon möglich!) 
Beginn: 28. Februar 2012 

Zugangsvoraussetzungen: 
Interessenten, die ihre Kenntnisse auf den für eine BOS erforderlichen Stand bringen wollen: 

­ abgeschlossene Berufsausbildung oder im letzten Jahr der Berufsausbildung 
­ mittlerer Schulabschluss (vorrangig über Gymnasium oder Realschule) 

Aufnahme in die Vorklasse (Vollzeitunterricht) 
Zugangsvoraussetzungen: 
Interessenten, die ihre Kenntnisse auf den für eine BOS erforderlichen Stand bringen wollen: 

­ abgeschlossene Berufsausbildung 
­ mittlerer Schulabschluss über Hauptschule, Wirtschaftschule oder Berufsschule (nur in Ausnahmefällen 

über Realschule und Gymnasium) 

Schülerinnen und Schüler, die noch keinen mittleren Schulabschluss besitzen müssen sich für den Besuch 
der Vorklasse einer Aufnahmeprüfung in den Fächern D, E und M unterziehen. Erforderlich ist dabei ein 
Notendurchschnitt von mindestens 3,7, wobei keine Note schlechter als 4 sein darf. 

Hinweis: Die Vorklasse kann auch mit dem Ziel besucht werden, lediglich einen mittleren Schulabschluss zu 
erwerben, um damit seine beruflichen Chancen zu verbessern. 

Infoabende an der Beruflichen Oberschule (FOS/BOS) Kelheim 

Montag, 6. Februar 2012, um 19:00 Uhr 
Donnerstag, 1. März 2012, um 19:00 Uhr 

Anmeldung 
Wann? 5. bis 16. März 2012 

Wo? An der jeweiligen Fachoberschule 

Für Kelheim: jeweils montags bis freitags von 7.30 bis 15.00 Uhr 
(donnerstags bis 18:00 Uhr) 

(Kontaktdaten siehe erste Seite oben) 

Was muss ich mitbringen? 
Bei der Anmeldung sind vorzulegen: 

§ der Anmeldebogen (in der Schule erhältlich) mit 
§ Passbild 
§ die notwendigen Zeugnisse (Original und Kopie) 
§ Abstammungsurkunde (Geburtsurkunde) (Original und Kopie) 
§ ein lückenloser Lebenslauf 
§ bei unterbrochenem Schulbesuch ein amtliches Führungszeugnis 

Fehlende Unterlagen können nachgereicht werden. 
Die eingereichten Originaldokumente müssen bei Nichtantritt zum Schuljahresbeginn an der Schule 
abgeholt werden (grundsätzlich keine Zusendung auf dem Postweg). 

Weitere Informationen: 
www.berufliche­oberschule.bayern.de | www.fosbos­kelheim.de | georg.kluge@bsfosbos­kelheim.de 

(Beratungslehrkraft) 

Schützenstr. 30,  93309 Kelheim 

www.fosbos­kelheim.de Fon:   09441/29760 
E­Mail: info@fosbos­kelheim.de Fax:  09441/297658 

Aufnahme in die Berufsoberschule 

Wer kann an der Berufsoberschule Kelheim aufgenommen werden? 

Aufnahmebedingungen für die Jahrgangstufe 12 der BOS: 
Nachweis der beruflichen Vorbildung 

Erforderlich ist eine der nachfolgenden Qualifikationen: 

§ mindestens zweijährige Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 

§ mindestens zweijährige schulische Berufsausbildung mit staatlicher Abschlussprüfung 

§ bestandene Anstellungsprüfung bzw. Dienstanfängerprüfung in einer Laufbahn des mittleren oder 
gehobenen technischen oder nichttechnischen Dienstes 

§ mindestens fünfjährige Berufserfahrung 

Die berufliche Vorbildung muss der jeweiligen Ausbildungsrichtung entsprechen. Ein Wechsel in eine nicht 
entsprechende Ausbildungsrichtung erfordert eine mindestens einjährige Berufstätigkeit in Vollzeit oder ein 
mindestens sechsmonatiges einschlägiges betreutes Berufspraktikum in Vollzeit oder das erfolgreiche 
Durchlaufen einer einschlägigen fachpraktischen Ausbildung der Fachoberschule. 

Nachweis der schulischen Eignung für den Bildungsgang der BOS 
Die notwendige schulische Vorbildung besitzt, wer: 
§ einen mittleren Schulabschluss mit einem Notendurchschnitt von mind. 3,5 in den Fächern Deutsch, 

Englisch und Mathematik vorweisen kann. 
Zum Beispiel: 

­ Abschlusszeugnis einer Realschule 
­ Zeugnis über den mittleren Schulabschluss der „Besonderen Prüfung“ am Gym. 
­ Abschlusszeugnis einer Wirtschaftsschule 
­ Zeugnis über den mittleren Schulabschluss einer bayerischen Hauptschule 
­ Zeugnis über den qualifizierten beruflichen Bildungsabschluss ('Quabi') 
­ Zeugnis über den mittleren Schulabschluss einer Berufsschule 
­ Zeugnis über den mittleren Schulabschluss einer Berufsfachschule 
­ Zeugnis über das erfolgreiche Bestehen der Vorklasse bzw. des Vorkurses einer BOS 

oder 
§ die Erlaubnis zum Vorrücken in die 11. Klasse des Gymnasiums erhalten hat 
oder 
§ die Vorklasse oder den Vorkurs der BOS mit mind. der Note 4 in allen Fächern abgeschlossen hat 

Wer im Zeugnis über den mittleren Schulabschluss in den betreffenden Fächern (D, E, M) keine Note 
nachweist, ersetzt diese durch die Note im entsprechenden Fach im Jahreszeugnis der Vorklasse oder des 
Vorkurses oder, sofern im Kalenderjahr der Aufnahme weder eine Vorklasse oder ein Vorkurs besucht wurde, 
durch das Ergebnis einer Feststellungsprüfung in dem betreffenden Fach. 

Wer im Zeugnis des mittleren Schulabschlusses den Notendurchschnitt von mind. 3,5 in den Fächern Deutsch, 
Englisch und Mathematik nicht nachweisen kann hat die Möglichkeit, sich in den genannten Fächern, in 
denen eine schlechtere Note als 3 erzielt wurde, einer Feststellungsprüfung zu unterziehen. 

Berufliche Oberschule Kelheim



Probezeit 

Die endgültige Aufnahme in die Berufsoberschule ist abhängig vom Bestehen der Probezeit, die bis zum 
15. Dezember dauert. Wer in allen Fächern im Jahreszeugnis des Vorkurses oder der Vorklasse mindestens 
die Note 3 erzielt, unterliegt in der Jahrgangsstufe 12 nicht der Probezeit. 

Was wird an der BOS Kelheim angeboten? 

Ausbildungsrichtung Technik 
Stundentafel: 

Vorkurs * Jahrgangsstufe 
ganz­ 
jährig 

halb­ 
jährig 

Vorklasse 12 13 

Religionslehre/Ethik ­ ­ 1 1 1 
Deutsch 2 4 7 5 5 
Englisch 2 4 (9) 6 6 
Geschichte ­ ­ 2 2 ­ 
Sozialkunde ­ ­ ­ 2 ­ 
Geschichte/Sozialkunde ­ ­ ­ ­ 2 
Mathematik 2 4 9 7 7 
Physik ­ ­ (6) 6 5 
Chemie ­ ­ (2) 2 2 
Technologie/Informatik ­ ­ ­ 3 5 
Summe 6 12 36 34 33 

Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Verwaltung 
Stundentafel: 

Vorkurs * Jahrgangsstufe 
ganz­ 
jährig 

halb­ 
jährig 

Vorklasse 12 13 

Religionslehre/Ethik ­ ­ 1 1 1 
Deutsch 2 4 7 5 5 
Englisch 2 4 (9) 6 6 
Geschichte ­ ­ 2 2 ­ 
Sozialkunde ­ ­ ­ 2 ­ 
Geschichte/Sozialkunde ­ ­ ­ ­ 2 
Mathematik 2 4 (9) 5 5 
Technologie (2) 2 2 
Betriebswirtschaftslehrer m. R. ­ ­ (6) 6 5 
Volkswirtschaftslehre ­ ­ 3 4 
Wirtschaftsinformatik ­ ­ ­ 2 3 
Summe 6 12 36 34 33 

* der Vorkurs an der BOS Kelheim wird nur halbjährig angeboten 

Fächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 

Als Fächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (zweite Fremdsprache) werden bei entsprechender 
Nachfrage voraussichtlich Französisch, Italienisch und Spanisch angeboten. 

Wie ist die Abschlussprüfung organisiert? 

Die Schüler der Jahrgangsstufe 12 können am Ende des Schuljahres freiwillig an der Abschlussprüfung zum 
Erwerb der Fachhochschulreife (Fachabitur) teilnehmen. Sie erstreckt sich auf die Fächer D, E, M und Ph 
(Technik) bzw. BWR (Wirtschaft). 

Welche Studienberechtigungen können erworben werden? 

1. Nach Abschluss der 12. Klasse: 

Die Fachhochschulreife (Fachabitur) berechtigt zum Studium aller Studiengänge an 
Fachhochschulen in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere aller technischen und 
wirtschaftlichen Studiengänge. 
Bewerber, die keine oder eine der gewählten Ausbildungsrichtung nicht entsprechende 
fachpraktische Ausbildung durchlaufen haben, müssen vor Studienbeginn an Fachhoch­ 
schulen in Bayern eine mindestens sechswöchige auf die jeweilige Fachrichtung bezogene 
Vorpraxis nachweisen. 

2. Nach Abschluss der 13. Klasse: 

a) Ohne 2. Fremdsprache 

Die fachgebundene Hochschulreife berechtigt zum Studium aller Studiengänge an 
Fachhochschulen in der Bundesrepublik Deutschland, und zum Studium aller technischen bzw. 
wirtschaftlichen Studiengänge einer Universität. Auch bestimmte Fächerkombinationen im 
Lehramt GS, HS und im Lehramt für berufliche Schulen! 

b) Mit 2. Fremdsprache 

Die allgemeine Hochschulreife (Abitur) berechtigt zum Studium aller Studiengänge an 
Fachhochschulen und Universitäten! 

BAföG für BOS – Schüler der 12. und 13. Klasse 

Die Schüler erhalten eine vom Einkommen der Eltern unabhängige Förderung nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz. Die Anträge sind beim Landratsamt Kelheim zu stellen. 
Auskünfte über die Höhe des BAföG erhalten Sie im Internet oder beim Landratsamt Kelheim.


